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deur bestätigten Arbeitsplans durch. Sie haben sich zu Hel
fern der Kommandeure bei der Rechtserziehung und Rechts
propaganda entwickelt, die wohl kein Kommandeur mehr 
missen möchte.

Worauf konzentrieren Sie sich gegenwärtig in der Anleitung 
gegenüber den Militärgerichten?

Generalmajor Dr. Kalwert: Der vom XI. Parteitag der SED 
erteilte Klassenauftrag an die Streitkräfte der DDR, die so
zialistische Ordnung und das friedliche Leben der Bürger ge
gen jeden Feind zu schützen, sowie die Aufgabenstellung für 
die Justizorgane zur weiteren Festigung der sozialistischen 
Gesetzlichkeit bilden die Grundlage für die Tätigkeit der Mi
litärgerichtsorgane im neuen Abschnitt der gesellschaftlichen 
Entwicklung der DDR. Daraus ergibt sich für die Angehöri
gen der Militärgerichtsorgane die Verpflichtung, mit den spe
zifischen Mitteln des sozialistischen Strafrechts sowie der 
Rechtspropaganda und Rechtserziehung noch effektiver zur 
ständigen Erhöhung der Führungs-, Gefechts- und Mobilma
chungsbereitschaft der NVA und der anderen Organe der 
Landesverteidigung beizutragen.

Die Hauptabteilung Militärgerichte konzentriert ihre An
leitung auf die Befähigung der Militärrichter der Militärober- 
gerichte und Militärgerichte, die sich aus den Beschlüssen der 
Partei der Arbeiterklasse und den gesetzlichen Bestimmun
gen für sie ergebenden Aufgaben in immer höherer Qualität 
zu erfüllen.

Generalmajor Penndorf: Im Mittelpunkt der Anleitung ge
genüber den Militärgerichten steht die ständige Verbesserung 
der Qualität der Rechtsprechung. Ich kann hier beispielsweise 
auf das 5. Plenum des Obersten Gerichts vom 16. Dezem
ber 1987 hinweisen (vgl. NJ 1988, Heft 2, S. 54 ff.). Die dort 
gegebenen Orientierungen wurden gemeinsam zwischen 
Strafkollegium und Militärkollegium des Obersten Gerichts 
erarbeitet. Ihre Umsetzung in der militärgerichtlichen Recht
sprechung beider Instanzen ist gegenwärtig eine erstrangige 
Anleitungsaufgabe des Militärkolleigiums. Mit jeder Entschei
dung muß die sozialistische Gesetzlichkeit verwirklicht, Ge
rechtigkeit gewährleistet und gleichzeitig zur Festigung der 
militärischen Disziplin und Ordnung beigetragen' werden. 
Dazu ist es erforderlich, Ursachen und begünstigende Bedin
gungen für Straftaten im Strafverfahren schonungslos aufzu
decken und ihre unverzügliche Beseitigung zu fordern. Dabei 
kommt es besonders auf die zielgerichtete Mitwirkung aller 
gesellschaftlichen Kräfte in den Streitkräften an, deren gro
ßes erzieherisches Potential in enger Zusammenarbeit mit 
den Kommandeuren und Politorganen voll nutzbar gemacht 
werden muß. Die Voraussetzungen dafür sind gut, da die 
überwiegende Mehrheit der Armeeangehörigen ihre staats
politischen und militärischen Pflichten bewußt und diszipli
niert erfüllt. Um so mehr kommt es darauf an, die Kraft 
der militärischen Kollektive noch stärker zu mobilisieren, um 
eine Atmosphäre zu schaffen, in der Gesetzesverletzungen, 
Disziplinlosigkeiten und Schlendrian einzelner nicht gesche
hen können.

Das Gespräch führte Dr. Gerhard Steffens

Volksvertretung und Gesetzlichkeit
Rechtsgrundlagen verwaltungsrechtlicher 
Einzelentscheidungen der örtlichen Räte
Dozent Dr. sc. LUTZ BODEN,
Sektion Rechtswissenschaft der Karl-Marx-Universität Leipzig

Es gehört zu den gesicherten Erkenntnissen der Verwaltungs- 
rechtswiissenschaft der DDR, daß staatliche Organe, die ver
waltungsrechtliche Einzelentscheidungen gegenüber Kombi
naten, Betrieben, Bürgern und anderen Adressaten treffen, 
dazu der ausdrücklichen Ermächtigung durch eine Rechtsvor
schrift bedürfen.l Mit dem neuen Gesetz über die örtlichen 
Volksvertretungen (GöV) vom 4. Juli 1985 (GBl. I Nr. 18 S. 213) 
ist das Entscheidungsfeld der örtlichen Staatsorgane größer 
geworden, was die Zunahme der Befugnisse zum Erlaß von 
Einzelentscheidungen einschließt (so hat sich beispielsweise die 
Anzahl der Auflagenrechte der örtlichen Räte erhöht).1 1 2 3 Zu
gleich hat das GöV für das Tätigwerden der örtlichen Staats
organe Grundsatzcharakter, und es gibt notwendigerweise 
auch andere (spezielle) Rechtsgrundlagen für Einzelentschei
dungen der Staatsorgane.

Da die strikte Einhaltung der sozialistischen Gesetzlichkeit 
beim Erlaß und bei der Durchsetzung verwaltungsrechtlicher 
Einzelentscheidungen einen hohen Stellenwert hat — insbe
sondere unter dem Aspekt der Wahrung der Rechte der Bür
ger und der Erfüllung der ihnen obliegenden staatsbürger
lichen Pflichten —, soll im folgenden versucht werden, die 
verwaltungsrechtlichen Einzelentscheidungen hinsichtlich ih
rer ermächtigenden Rechtsvorschriften zu systematisieren.

Systematisierung der Rechtsgrundlagen
für verwaltungsrechtliche Einzelentscheidungen

1. Einzelentscheidungen, die ihre Rechtsgrundlage ausschließ
lich im GöV haben.

Zu diesen Einzelentscheidungen zählen m. E. neben nicht 
speziell geregelten Auflagen des Bürgermeisters zur Einhal
tung der Stadt- und Gemeindeordnungen (§ 62 Abs. 1 GöV)3 
vor allem Auflagen der Räte der Bezirke zur zweckentspre
chenden Nutzung von Sporteinrichtungen (§ 36 Abs. 2 GöV), 
Auflagen der Räte der Kreise zur Realisierung der im Plan 
der Industrievertriebe und der Betriebe der bezirksgeleiteten 
Dienstleistungskombinate für ihr Territorium festgelegten 
Aufgaben, insbesondere zur Erweiterung des Annahmestel
lennetzes und des Umfangs der Dienstleistungsarten (§ 43 
Abs. 2 GöV), sowie Auflagen der Räte der Städte und Ge
meinden an Gaststätten, Betriebe, Betriebsteile, Genossen

schaften und Einrichtungen zum Einsatz von Kapazitäten für 
die Gemeinschaftsverpflegung (§ 68 Abs. 3 GöV) und zur Si
cherung der Funktionstüchtigkeit und Erhaltung von Sport
einrichtungen (§ 77 Abs. 2 GöV). Die Räte der Städte und 
Gemeinden entscheiden über zeitweilige Schließungen und 
die Öffnungszeiten von Verkaufsstellen und Gaststätten (§ 68 
Abs. 2 GöV).

Nicht als Ermächtigung zum Erlaß von Einzelentscheidun
gen sind m. E. diejenigen Bestimmungen des GöV anzusehen, 
in denen die Verantwortung und die Aufgaben der örtlichen 
Volksvertretungen bzw. ihrer Räte allgemein festgelegt wer
den. Festlegungen dieser Art sind oft mit den Worten „ge
währleisten“, „nehmen Einfluß“, „sind verantwortlich“, „si
chern“ und „unterstützen“ ausgedrückt (z. B. in §§21 Abs. 1 
und Abs. 4, 25 Abs. 1, 31 Abs. 1, 43 Abs. 3, 46 Abs. 1 GöV).

2. Einzelentscheidungen auf der Grundlage des GöV, für de
ren Erlaß konkretisierende bzw. ergänzende Rechtsvorschrif
ten bestehen, auf die im GöV ausdrücklich hingewiesen wird.

Zu solchen Einzelentscheidungen zählen vor allem jene, 
die die örtlichen Räte zwar nach dem GöV, aber stets „im 
Rahmen der Rechtsvorschriften“ treffen dürfen. Als Beispiel 
sei das Recht der Räte der Bezirke und Kreise genannt, „im 
Rahmen der Rechtsvorschriften“ Auflagen zu erteilen zur ra
tionellen Nutzung der Beförderungs-, Transport-, Umsehlag- 
und Instandhaltungskapazitäten bzw. zur Gewährleistung von 
Ordnung und Sicherheit auf Verkehrsanlagen (§§ 30 Abs. 2. 
48 Abs. 2 GöV) sowie auf dem Gebiet der Berufsbildung und 
Berufsberatung (§§ 33 Abs. 3, 51 Abs. 3 GöV). Gemäß § 78 
Abs. 3 GöV entscheiden die Räte der Städte und Gemeinden 
„auf der Grundlage der Rechtsvorschriften“ über die Gewäh
rung sozialer Leistungen, einschließlich der Aufnahme von 
Kindern in Kinderkrippen.

Zu dieser Gruppe von Einzelentscheidungen gehören m. E. 
auch diejenigen, bei denen das GöV die örtlichen Räte „im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit“ bzw. „zur Erfüllung der ihnen 
übertragenen Aufgaben“ zu Entscheidungen ermächtigt. So 
ist beispielsweise festgelegt, daß der Rat des Bezirks „die ihm
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